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Deutsche Konsum REIT-AG 

 

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf  

am Donnerstag, den 21. März 2019 um 11.00 Uhr (MEZ) 

 

Erläuterung des Vorstandes zu TOP 9 

 

Zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet der Vorstand gem. § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 

AktG wie folgt Bericht: 

 

„Zu TOP 9 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, anstelle des Genehmigten Kapitals 2018 

ein neues Genehmigtes Kapital 2019/I in Höhe von insgesamt EUR 14.979.972,00 zu schaffen, 

das bis zum 20. März 2024 ausgenutzt werden kann. Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2019/I soll den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt werden. Jedoch soll der 

Gesellschaft die Möglichkeit erhalten bleiben, das Bezugsrecht in den vier genannten Fällen 

ausschließen zu können: 

 

a) Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, dass im 

Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis 

dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würden 

insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der 

Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen 

vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch 

Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

 

b) Der Bezugsrechtsausschluss im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen soll dem 

Vorstand ermöglichen, in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder 

Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) sowie 

Forderungen gegen die Gesellschaft und sonstige einlagefähige Wirtschaftsgüter gegen 

Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können sowie solche Aktien im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen zu verwenden. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, 

sowohl neue Aktien der Gesellschaft einem Verkäufer als Gegenleistung für 

Unternehmensbeteiligungen oder für sonstige mit einem solchen Erwerbsvorhaben im 

Zusammenhang stehende einlagefähige Wirtschaftsgüter, einschließlich Forderungen gegen die 
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Gesellschaft, anzubieten, als auch neue Aktien der Gesellschaft einem Gläubiger der Gesellschaft 

anstelle einer Barzahlung zur Befriedigung einer Forderung oder zum Erwerb sonstiger 

einlagefähiger Wirtschaftsgüter liquiditätsschonend anzubieten.  

 

Erfahrungsgemäß verlangen Eigentümer interessanter Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für 

die Veräußerung oftmals nicht Geld, sondern Aktien oder eine Kombination aus Aktien und Geld. 

Im Wettbewerb um attraktive Akquisitionen können sich daher Vorteile ergeben, wenn einem 

Verkäufer als Gegenleistung neue Aktien der Gesellschaft angeboten werden können. Um von 

solchen Akquisitionsgelegenheiten Gebrauch machen zu können, muss die Gesellschaft 

erforderlichenfalls die Möglichkeit haben, ihr Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen 

Sacheinlagen zu erhöhen.  

 

Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, zur Erfüllung von Forderungen gegen 

die Gesellschaft oder zum Erwerb sonstiger einlagefähiger Wirtschaftsgüter kann sich zudem 

gegenüber der Hingabe von Geld als die günstigere, liquiditätsschonende Finanzierungsform für 

die Gesellschaft erweisen und liegt damit auch im Interesse der Aktionäre.  

 

Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 

dem nationalen oder internationalen Markt kurzfristig und flexibel auf derartige Angebote 

reagieren. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der 

Einsatz dieses Instruments notwendig ist und ob der Wert der neuen Aktien im angemessenen 

Verhältnis zum Wert des zu erwerbenden Unternehmens, der zu erwerbenden Beteiligungen an 

einem Unternehmen oder der sonst zu erwerbenden Wirtschaftsgüter (einschließlich 

Forderungen) steht. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird dabei vom Vorstand unter 

Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft festgelegt. 

 

c) Die Möglichkeit zum sogenannten vereinfachten Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen 

Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene 

Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt den Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten 

schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung 

der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Der durch 

marktoffene Preisfestsetzung erzielbare Ausgabebetrag kann zu einem deutlich höheren 

Mittelzufluss führen als die Aktienplatzierung mit Bezugsrecht und damit zu einer 

größtmöglichen Stärkung der Eigenmittel. Durch den Verzicht auf die zeit- und 

kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig 

bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- 

und Ausland gewonnen werden.  
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Für den Fall der Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlage wird aufgrund der 

Bindung des Platzierungspreises an den Börsenpreis, der nicht wesentlich unterschritten werden 

darf, ein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 

Aktionäre verhindert und der Einflussverlust für die Aktionäre begrenzt.  

 

Der Vorstand wird sich bei der Inanspruchnahme der Ermächtigung um eine marktschonende 

Ausgabe der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung bemühen. Insbesondere wird der Vorstand 

einen etwaigen Abschlag vom dann maßgeblichen Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies 

nach den zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrags vorherrschenden 

Marktbedingungen möglich ist. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote im Falle einer 

Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss aufrechterhalten möchten, haben die 

Möglichkeit, die erforderliche Anzahl von Aktien über die Börse zu erwerben.  

 

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien 

dürfen insgesamt weder 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung des Genehmigten Kapitals 

2019/I in das Handelsregister bestehenden Grundkapitals noch – sofern dieser Betrag niedriger 

ist – 10 % des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals 

überschreiten. 

 

Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Interessen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des genehmigten 

Kapitals unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht angemessen gewahrt werden, 

während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet 

werden. 

 

d) Schließlich dient die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber 

von Optionsschuldverschreibungen oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die von 

der Gesellschaft ausgegeben wurden oder werden, zum einem dem Zweck, im Falle 

nachfolgender Aktienemissionen den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend der 

sog. Verwässerungsschutzklauseln ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll der Gesellschaft anstelle 

dieser kostenintensiven Ermäßigung die Möglichkeit offenstehen, bei nachfolgenden 

Aktienemissionen Verwässerungsschutz über die Einräumung von Bezugsrechten auf neue 

Aktien zu gewähren. Die Inhaber der Schuldverschreibungen werden damit so gestellt, als seien 

sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz 

ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien ausgeschlossen 

werden. 

 

Zum anderen soll über den Bezugsrechtsausschluss sichergestellt werden, dass den Inhabern 

von Optionsschuldverschreibungen sowie Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen so 

viele Aktien gewährt werden können, wie sie ihnen nach Ausübung der Options- oder 
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Wandlungsrechte zustehen. Dies wird insbesondere dann erforderlich sein, soweit die über 

bedingte Kapitalia zur Verfügung stehenden Aktien nicht ausreichen, um die Wandlungs- oder 

Optionsrechte vollständig zu bedienen. Damit wird vermieden, dass die Gesellschaft auf etwaige 

liquiditätsbelastende Barzahlungsoptionen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Options- 

oder Wandelschuldverschreibungen zurückgreifen muss. 

 

e) Das Bezugsrecht kann ferner zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (auch als 

Scrip Dividend bekannt) ausgeschlossen werden, in deren Rahmen den Aktionären angeboten 

wird, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen 

Anspruch auf Auszahlung der Dividende wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen 

Gewährung neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2019/I in die Gesellschaft einzulegen. 

Dadurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, eine Aktiendividende zu optimalen 

Bedingungen auszuschütten. Die Ausschüttung einer Aktiendividende kann als 

Bezugsrechtsemission insbesondere unter Beachtung der Bestimmungen in § 186 Abs 1 AktG 

(Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags 

spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. Im Einzelfall kann es je nach 

Kapitalmarktsituation indes vorzugswürdig sein, die Ausschüttung einer Aktiendividende so 

auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter 

Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien zum Bezug 

gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs anbietet und damit wirtschaftlich den Aktionären ein 

Bezugsrecht gewährt, jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien rechtlich insgesamt 

ausschließt. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Ausschüttung der 

Aktiendividende ohne die vorgenannten Beschränkungen des § 186 Abs. 1 und 2 AktG und damit 

zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien 

angeboten werden und überschießende Dividendenbeträge durch Barzahlung der Dividende 

abgegolten werden, erscheint ein Bezugsrechtsausschluss in einem solchen Fall als 

gerechtfertigt und angemessen. 

 

Zurzeit gibt es keine konkreten Planungen, das Genehmigte Kapital 2019/I auszunutzen. In jedem 

Falle einer konkreten Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Genehmigten Kapital 

2019/I wird der Vorstand der Hauptversammlung hierüber berichten. Der Vorstand wird in 

jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I und der 

Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen.“ 

 

Potsdam, im Februar 2019 

Deutsche Konsum REIT-AG 

Der Vorstand 


